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Versorgungsart 
Regelversorgung•

Eine Oberkieferbrücke von 26 auf 28 wird um die Zähne 24 (KV) und 25 (BV) erweitert. Beide •
Teile werden keramisch vestibulär verblendet und die Brücke anschließend rezementiert.

Kassenleistung 

Kurze Fallbeschreibung

3.2.2 Erweiterung einer vorhandenen Brücke um ein Brückenglied 
und eine Ankerkrone mit zwei neuen keramischen 
 Verblendungen

Berechenbare Leistungen 

Zähne/Gebiet Anzahl Nr. Leistungsbeschreibung

BEL-II-Positionen

OK, UK 2 001 0 Modell

1 005 1 Sägemodell

2 012 0 Mittelwertartikulator

24 1 102 4 Krone für vestibuläre Verblendung

25 1 110 0 Brückenglied

24,25 2 162 0 Vestibuläre Verblendung Keramik

1 820 0 Instandsetzung Krone/Flügel/Brückenglied

1 807 0 Metallverbindung bei Instandsetzung/Erweiterung

2 933 0 Versandkosten

2 970 0 Verarbeitsaufwand NEM-Legierungen

Kommentierung

Da die Befunde 2.1 und 2.7 ansetzbar sind, handelt es sich nicht um einen Wiederherstel-•
lungsfall. 

Die Verwendung von Kunststoffsockeln sind seit 01.01.2023 Leistungsbestandteil der Pos. •
005 1 Sägemodell kann nicht zusätzlich wie gewohnt mit der Pos. 002 3 Verwendung von 
Kunststoff berechnet werden 

Die Pos. 933 0 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.•

Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet Anzahl Nr. Leistungsbeschreibung

g Mat. Lot
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Festzuschuss

Zähne/Gebiet Anzahl Nr. Festzuschussbeschreibung

OK 1 6.8 Wiederherstellungsbedürftiger festsitzender Zahnersatz 
Befundbeschreibung: 
Erhaltungswürdiger Zahn mit weitgehender Zerstörung der klinischen 
Krone oder unzureichende Retentionsmöglichkeit, je Zahn

25 1 2.1 Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn, Lücke 
Befundbeschreibung: 
Zahnbegrenzte Lücke mit einem fehlenden Zahn. Je Lücke Bei gleich-
zeitigem Vorliegen eines Befundes im Oberkiefer für eine Brückenver-
sorgung zum Ersatz von bis zu zwei nebeneinander fehlenden 
Schneidezähnen und für herausnehmbaren Zahnersatz ist bei beidseiti-
gen Freiendsituationen neben dem Festzuschuss nach dem Befund  
Nr. 2.1 zusätzliche ein Festzuschuss nach dem Befund Nr. 3.1 ansetz-
bar

24, 25 2 2.7 Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich,  
je Verblendung 
Befundbeschreibung: 
Fehlender Zahn in einer zahnbegrenzten Lücke im Verblendbereich (15-
25 und 34-44), je Verblendung für einen ersetzten Zahn, auch für einen 
der Lücke angrenzenden Brückenanker im Verblendbereich
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Eine Oberkieferbrücke von 26 auf 28 wird um die Zähne 24 (KV) und 25 (BV) erweitert. Beide •
Teile werden keramisch vestibulär verblendet und die Brücke anschließend rezementiert.

Privatleistung 

Kurze Fallbeschreibung

Berechenbare Leistungen 

Zähne/Gebiet Anzahl Nr. Leistungsbeschreibung

beb-97-Positionen

OK 1 0002 Modell aus Superhartgips

1 0007 Kontrollmodell

1 0021 Modell für Sägesegmente

2 0103 Modellsegment sägen

26, 28, 24 3 0105 Stumpf aus Kunststoff

Je 0212 Dowel-Pin setzen

1 0222 Modellergänzung aus Kunststoff

1 0402 Modellmontage in Mittelwertartikulator I

24 1 2123 Stufenkrone gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Teilverblen-
dung

25 1 2313 Brückenglied gegossen, für Keramik- oder Polymer-Glas-Teilverblen-
dung

24, 25 2 2611 Teil-Verblendung aus Keramik

2 2922 Krone/Inlay/Brückenglied anpassen

1 5001 Lötung1: Ohne Vorlötung bei gleichen Legierungen

24, 25 1 8201 Kronen- oder Brückengliedreparatur, Grundeinheit

24, 25 2 2981 NEM-Zuschlag

4 0701 Versand ja Versandgang

Erweiterung einer vorhandenen Brücke um ein Brückenglied und 
eine Ankerkrone mit zwei neuen keramischen Verblendungen

Kommentierung
Sollte aus Gründen der exakten Okklusion ein zweiter Abdruck genommen werden für den •
Gegenbiss, so ist dann auch eine Montage in den Artikulator zusätzlich berechenbar. 

Die Pos. 0701 darf nicht bei einem Praxislabor angesetzt werden.•

Material- und Laborkosten

Zähne/Gebiet Anzahl Nr. Leistungsbeschreibung

g Mat. Lot

24, 25 2 Mat. NEM
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